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Wer ein positives PCR-Testergebnis erhält, muss sich unverzüglich in 
Isolation begeben. Dies gilt automatisch als behördlich angeordnet, 
ohne dass es einer individuellen Mitteilung des Gesundheitsamtes
bedarf. (AV Isolation des Freistaats Bayern).

Wer im Rahmen eines Selbst- oder Schnelltests ein positives Ergebnis er-
hält, muss dieses mit einem PCR-Test unverzüglich überprüfen lassen. 
Das ist zum Beispiel beim städtischen Testzentrum möglich (Terminver-
einbarung: www.ingolstadt.de/corona). 

Dauer der Isolation für Infizierte (positiver PCR-Test): Die Isolation 
beträgt derzeit für alle Virusvarianten zehn Tage (ab Tag des Symptom-
beginns bzw. des positiven PCR-Testergebnisses). 

Eine Verkürzung der Isolation auf sieben Tage ist mit „Freitestung“ ab 
Tag 7 möglich, wenn seit mindestens 48 Stunden keine Symptome vor-
liegen. Ein Freitest kann durch einen negativen Schnell- oder PCR-Test 
erfolgen. Die Beendigung der Isolation erfolgt automatisch mit der Über-
mittlung des negativen Testergebnisses (z. B. per E-Mail) an das zustän-
dige Gesundheitsamt. 

Infizierte sollten nach Vorliegen ihres positiven PCR-Testergebnisses 
ihre engen Kontaktpersonen selbst informieren. Diese sollten vorsorg-
lich weitere Kontakte vermeiden, auf Krankheitssymptome achten und 
sich regelmäßig mit Selbst- oder Schnelltest testen lassen.

POSITIVER CORONA-TEST 

DAS SIND DIE AKTUELLEN REGELN:
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